
  

Stadtverwaltung Wittlich 

BESCHLUSSVORLAGE 

 

Vergaben 
Neubau Kindertagesstätte/Haus der Jugend/Mehrge-
nerationenhaus 
Los 10 - Kälteanlage 

Fachbereich: Fachbereich II 

Sachbearbeitung: Gerhardy, Christian 

Aktenzeichen: 1142.9.13.10 

Vorlagennummer: 2021/152 

Datum: 26.04.2021 

Berichterstattung:  

 

TOP Gremium (Beratungsfolge): Termin: Topstatus Beratung 

2.c Bau- und Verkehrsausschuss 11.05.2021 öffentlich beschließend 

 
 

Beschlussvorschlag: 

Die Firma Frisko GmbH, Roderstr. 1, 54311 Trierweiler erhält den Auftrag für das Los 10 - Kälteanlage, 
gemäß Alternativangebot vom 12.03.2021 zu einem Gesamtbetrag von 97.528,83 EUR (Investition 
brutto, inkl. 19% MwSt.). Mit Abschluss der Bauarbeiten wird der ausgeschriebene Wartungsvertrag 
(Laufzeit 4 Jahre) zu einem Gesamtbetrag von 5.249,09 € (brutto) beauftragt. 
 

Begründung/Problembeschreibung: 

Das Los 10 - Kälteanlage wurde im Ausschreibungspaket 3 öffentlich ausgeschrieben und am 
25.02.2021 eröffnet. 9 Firmen haben mittels registrierten Downloads auf der Vergabeplattform die 
Vergabeunterlagen angefordert und wurden zur Angebotsabgabe aufgefordert. Zum Ablauf der Ange-
botsfrist lagen der Verhandlungsleitung im Eröffnungstermin am 25.02.2021, 11:20 Uhr 0 gültige An-
gebote vor. Die Ausschreibung Los 10 musste daraufhin aufgehoben werden. 
 
Bei der anschließenden freihändigen Vergabe wurden 6 Firmen zur Preisanfrage aufgefordert. Zum 
Submissionstermin am 25.03.2021 lagen 3 Angebote vor. 
 
Die Prüfung und Wertung wurde durch das Planungsbüro für Technische Gebäudeausstattung Berens 
& Friedrich und Heck + Kappes durchgeführt. 
 
Übersicht Preisspiegel (brutto, inkl. 19% MwSt.): 
 

1a. Frisko GmbH (Alternativangebot) =   97.528,83 € (102.777,92 inkl. Wartung) 
1b. Frisko GmbH (Hauptangebot)  = 106.362,30 € (111.611,39 inkl. Wartung) 
2. Bieter     = 135.217,32 € (139.454,41 inkl. Wartung) 
3. Bieter     = 141.000,13 € (147.008,44 inkl. Wartung) 

 
Die Verwaltung schlägt vor, den Auftrag an die Firma Frisko GmbH, Roderstr. 1, 54311 Trierweiler zu 
erteilen. Die Maßnahme gilt als unabweisbar nach VV Nr. 4.1.3 zu § 103 GemO. Mit dem Vorhaben 
wurde bereits begonnen, zudem besteht die Verpflichtung zur Errichtung einer KiTa und das Bauvor-
haben wird durch verschiedene Zuschussgeber gefördert. Haushaltsmittel stehen unter dem Produkt-
konto 1142.096187 zur Verfügung. 
 
 
 
Joachim Rodenkirch 
Bürgermeister  
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